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„Kulturplakatierung mit Kleinplakaten“ 
Vorgaben zur Bewirtschaftung 
 
Die Stadt Bern stellt Aushangflächen für die kulturelle Kleinplakatierung zur Verfügung. 
Dieses Angebot ist ein Pilotversuch und dient als Übergangsregelung im Hinblick auf 
eine umfassende Lösung zur Plakatierung. 
 

 

1 Allgemeines 

- Die Plakatstellen stehen für sämtliche kulturellen Kleinplakate zur Verfügung. 
- Zwischen den einzelnen Gesellschaften für Kleinplakatierung besteht eine Gleich-

behandlung. 
- Die Plakatierung ist ausschliesslich an den angegebenen Standorten und auf den 

mit „Kulturplakate“ bezeichneten Flächen gestattet. Die Plakatträger dürfen nicht 
ohne Einwilligung der Stadt Bern verschoben werden. 

2 Bewirtschaftung 

- Die Plakatstellen müssen von den Kulturplakatierenden selbständig bewirtschaftet 
werden. 

- Plakate, welche länger als 14 Tage angebracht sind, müssen entfernt werden. 
- Plakate für Veranstaltungen, welche mehr als 1 Tag abgelaufen sind, müssen um-

gehend entfernt werden. 
- Ein Überkleben der Plakate ist nicht gestattet. 
- Plakate sind ohne verbleibende Rückstände zu entfernen. 
- Plakate dürfen ausschliesslich mit Klebeband und sauber auf die angegebenen 

Standorte geklebt werden. 
- Die umweltgerechte Entsorgung der Plakate erfolgt durch die Plakatierenden. Die 

Entsorgung der Plakate in öffentlichen Abfallbehältern der Stadt Bern ist untersagt. 

3 Sonstige Bestimmungen 

- Das Angebot ist temporär und kann jederzeit durch die Stadt Bern angepasst, erwei-
tert bzw. aufgehoben werden. Eine definitive Lösung wird im Rahmen der Neuaus-
schreibung der Sondernutzungskonzession der Plakatierung im öffentlichen Raum 
evaluiert. Der Pilotversuch ist vorerst auf 1 Jahr beschränkt. 

- Aktuell ist das Angebot unentgeltlich. Sofern sich aber zeigt, dass sich die Reini-
gungskosten aufgrund der ungenügenden Bewirtschaftung durch die Plakatbetreiber 
erhöhen, wird die Stadt die Reinigungskosten den Betreibern in Rechnung stellen. 

 
Weitere Auskünfte zu den Aushangstellen für Kulturplakatierung sind über das Tiefbau-
amt (Tel. 031 321 64 75) erhältlich. 
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